
Baudirektion
Kanton Zürich ARV/ 1540 11999

VERFÜGUNG

vom 3. Dezember 1999

Rümlang. Privater Gestaltungsplan Züriweg


Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 14. Juni 1999 stimmte die GemeindeversarnmlungRümlang einer Änderung des pri-

vaten Gestaltungsplans Züriweg zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraft-

bescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 26. Oktober 1999 und des

Bezirksrates Dielsdorf vom 25. Oktober 1998 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben

vom 29. Oktober 1999 ersucht der Gemeinderat Rümlang um Genehmigung der Vorlage.

Mit RRB Nr. 39711997genehmigte der Regierungsrat den privaten Gestaltungsplan Züri-

weg. Mit BDV Nr. 4711999genehmigte die Baudirektion eine Änderung des Gestaltungs-

plans. Mit der vorliegenden Änderung von Art. 5 Abs. 2 der Vorschriften soll ein grösserer

Spielraum für die Projektierung eingeräumt werden.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion v er füg t:

Die Änderung des privaten Gestaltungsplans Züriweg, dem die Gemeindeversamm-

lung Rümlang am 14.Juni 1999zugestimmt hat, wird genehmigt.

Der Grundeigentümerschaftwird für die uns durch die Bearbeitung dieser Verfügung

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

Zustelladresse: Gebrüder Vögeli, c/o Martin Vögeli, Huebacher 13, 8153 Rümlang

Staatsgebühr Fr. 324.00

Ausfertigungsgebühr Fr. 40.00

Total Fr. 364.00 (Konto 3013.01.4310.015)
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Gegen Ziffer II dieses Beschlusses kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung-an

gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schriftlich Beschwerde ein-

gereicht werden.

Die Gemeinde Rümlang wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 lit. a und

89 PBG öffentlich bekanntzumachen.

Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang (für sich und zuhanden der beteiligten

Grundeigentümerunter Beilage eines Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurskommis-

sionen und an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage je eines Dossiers)

sowie an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei

Dossiers).

Zürich, den 3. Dezember 1999
992033/Ove/Zwe

ARVAmtfür
ReumordnungundVermessung
Für den Auszug:
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Art. 6
Baubereiche mit von den Grundmassen abweichenden Vorschriften

1 Baubereich mit dem Buchstaben A
1mBereich der im Plan 1 : 500 (Akte 1) schraffierten Zone A muss der Bau-
körper ein offenes EG aufweisen. Die Obergeschosse müssen im EG von
Stützen getragen werden, so dass sich zwischen diesen ein loggienartiger
Aussenraum bildet, der sich nach Norden, nach Süden und nach Westen
zum Platz hin öffnet. Dieser Aussenraum muss öffentlich zugänglich sein.

2 Baubereiche mit dem Buchstaben E
1nden Baubereichen E dürfen Treppen ins erste Obergeschoss und ins

Untergeschoss sowie geschützte Hauseingänge errichtet werden. Die
Baukörper dürfen im Obergeschoss ein gedecktes Eingangspodest, im
Erdgeschoss auch nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen be-
stimmte GebäudeteiIe wie Windfänge und eingangsbezogene Neben-
bauten (für Velos, Kinderwagen usw.) aufweisen.

3 Baubereiche mit dem Buchstaben F
Die Baukörper F sind eingeschossige Sockelbauten. Sie können keine
Wohnnutzungen aufnehmen. Sie haben ein flaches Dach, das dem Erd-
geschoss der angrenzenden Hauptbaukörper als Terrasse oder begrünte
Gartenfläche zugeordnet ist und auf der Bergseite stufenlos in das ge-
staltete Terrain übergeht. Die Kote der Oberfläche dieser Dachterrasse
darf den Fussboden im Erdgeschoss des angrenzenden Hauptbaukörpers
nicht überragen.

4 Baubereiche mit dem Buchstaben G
Die Baukörper G dürfen 1 Vollgeschoss und 1 anrechenbares Unterge-

schoss aufweisen. Ihre maximale Höhe, gemessen ab Erdgeschossfuss-
boden der benachbarten Hauptbauten, darf 3m nicht überschreiten. Wenn

sie ein Untergeschoss haben, darf dieses nicht höher in Erscheinung treten
als das Untergeschoss der zugehörigen Hauptbauten. Abgrabungen entlang
der Fassaden sind, ausser für Treppenabgänge, nicht erlaubt.
Pro Baubereich ist nur ein Baukörper mit einem über die ganze Länge des
Baubereichs gestuft oder schräg durchlaufenden Dach zulässig, der an den
gleichen Fluchten endet wie der zugehörige Hauptbaukörper. Ausnahmen

davon bilden gemäss Plan 1 : 500 (Akte 1) die talseitigen Zeilenenden an

der Erschliessungsstrasse und am Leeweg: An der Erschliessungsstrasse
dürfen die Nebenbaukörper G kürzer sein als die zugehörigen Hauptbau-
körper, am Leeweg dürfen sie länger sein.
Die Baukörper können als besondere Gebäude im Sinne von §273 PBG, als
offene Hallen und als Räume zum dauernden Aufenthalt von Personen aus-
geführt werden, sofern die Voraussetzungen der Wohn- und Arbeitshygiene
erfüllt sind. Sie können zudem teilweise oder ganz als Pergola ausgeführt
werden, wenn dabei die Primärkonstruktion des durchlaufenden Daches
nicht unterbrochen wird.

4

5 Baubereiche mit dem Buchstaben H
1mBaubereich H dürfen Besondere Gebäude im Sinne von §273 PBG er-
richtet werden. Sie müssen gleich gross sein und quadratische Grundrisse
aufweisen. Der Abstand zwischen ihnen darf nicht kleiner sein als die
Seitenlänge des Grundrissquadrats.

6 Baubereiche mit dem Buchstaben N
1nden mit dem Buchstaben N bezeichneten Teilen des Umgebungsgestal-
tungsbereiches können besondere Gebäude im Sinne von §273 PBG mit je
einer maximalen Grundfläche von 50m2 errichtet werden. Sie dienen einer
Gemeinschaftsnutzung oder als Spielplatzeinrichtung, jedoch nicht zum
dauernden Aufenthalt von Personen.

7 Baubereich mit dem Buchstaben P
Der Baukörper P darf ein Vollgeschoss und ein anrechenbares Unterge-
schoss aufweisen und dient Gemeinschaftsnutzungen. Das Untergeschoss

darf auf der Bergseite nicht mehr als 0.5m über dem gewachsenen Terrain
in Erscheinung treten. Abgrabungen entlang der Fassaden sind, ausser für
Treppenabgänge, nicht erlaubt.

8 Baubereiche mit dem Buchstaben W
1nden Baubereichen W können vor den Erdgeschossen der zugehörigen

Hauptbaukörper eingeschossige Baukörper als Zwischenklimazonen wie
Veranden, Pergolen oder Wintergärten ausgeführt werden. Sie sind unbe-

heizt. Sie können einzeln pro Wohneinheit auch nachträglich erstellt
werden; das Näherbaurecht wird mittels Dienstbarkeit geregelt. Die Aus-

masse dürfen pro Einzelbaukörper 20m2 Grundfläche und eine maximale
Höhe von 5m nicht überschreiten.

9 Einfahrtsbereiche für Parkgaragen
1nden Einfahrtsbereichen für Parkgaragen dürfen Bauten für Zufahrtswarte-
raum und Einfahrt in die Tiefgarage und zur Unterbringung von Abfall-
containern errichtet werden. Sie dürfen eine Höhe von 1.5m über dem ge-
wachsenen Terrain nicht überschreiten und sind allgemein möglichst knapp
zu dimensionieren.
Die am Leeweg zulässige Garageneinfahrt darf die Notzufahrt in den
siedlungsinternen Hauptverbindungsweg nicht verstellen.

10 Vermessung der Baubereiche
Vor Einreichen eines Baugesuches sind die Baubereiche mit Koordinaten
genauestens zu vermessen.
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VERFÜGUNG

vom 12. Januar 1999

Rümlang. Privater Gestaltungsplan Züriweg

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 21. September 1998 stimmte die Gemeindeversammlung Rümlang der Änderung des

privaten Gestaltungsplans Züriweg zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraft-

bescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 26. November 1998 und des

Bezirksrates Dielsdorf vom 23. November 1998 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben

vom 3. Dezember 1998 ersucht der GemeinderatRümlang um Genehmigung der Vorlage.

Mit RRB Nr. 397/1997 genehmigte der Regierungsrat den privaten Gestaltungsplan

Züriweg. Da es sich mit dem Vollzug des Gestaltungsplans gezeigt hat, dass das vorge-

sehene Konzept, trotz rechtskräftiger Baubewilligung, nicht zum erhofften Kauferfolg ge-

führt hat, wurde der Gestaltungsplan geringfügig überarbeitet, damit eine marktgerechte

Überbauung ermöglicht werden kann.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfügt:

Die Änderung des privaten Gestaltungsplans Züriweg, dem die Gemeindeversamm-

lung Rümlang am 21. September 1998zugestimmt hat, wird genelimigt.

Die Gemeinde Rümlang wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss § 6 lit. a und § 89

PBG öffentlich bekanntzumachen.

Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang (für sich und zuhanden der beteiligten

Grundeigentümer unter Beilage von drei Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-

kommissionen und an das Tiefbauamt-Archiv(unter Beilage je eines Dossiers) sowie

an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

ARVAmttür
RaumordnungundVermessung

Zürich, den12. Januar 1999 FürdenAuezug:
982184/Ove/Zwe







Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 26. Februar 1997

397. Privater Gestaltungsplan Züriweg (Rümlang)
Die Revision der kommunalen Nutzungsplanung der Gemeinde Rüm-
lang wurde durch den Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2931/1995 ge-
nehmigt.

Für das gemäss Zonenplan den Zonen W2B und W2C zugeteilte Ge-
biet Züriweg ist durch den Grundeigentümer ein privater Gestaltungs-
plan aufgestellt worden. Am 4. Dezember 1996 stimmte diesem die Ge-
meindeversammlung Rümlang zu.

Gemäss Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Dielsdorf vom 14. Januar
1997 sowie der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 15. Januar
1997 sind gegen diesen Beschluss keine Rekurse eingegangen. Der Ge-
meinderat Rümlang ersucht am 28. Januar 1997 um die Genehmigung
der Vorlage.

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan soll im Gebiet Züriweg eine
anspruchsvolle Überbauung an landschaftlich empfindlicher Lage er-
möglicht werden. Die Vorlage ist rechtmäßig, zweckmässig und ange-
messen (§5 PBG).

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:
Der private Gestaltungsplan Züriweg, dem die Gemeindeversarnm-

lung Rümlang mit Beschluss vom 4. Dezember 1996 zugestimmt hat,
wird genehmigt.

Mitteilung an den Gemeinderat Rümlang, 8153 Rümlang (unter
Beilage eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des
Gestaltungsplans für sich und zuhanden des Grundeigentümers), die
Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öf-
fentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi

c!,





KantonZürich

GemeindeRümlang

PrivaterGestaltungsplan- Züriweg-
gemässPar. 83ff PBG

Bauvorschriften

GrundstückKat.Nr.4706 (Altbestand)
ErbenJohannesVögeli8153 Rümlang

VomGemeinderatgenehmigtam : a, 195

ImAmtsblattpubliziertam : 5 juli

NamensdesGemeinderates,

Der Präsident: D Schreiber:
3

Zustimmungder Gemeindeversammlungam: 4. Dez.1993
in4NAMEN DER G-L=2-ML
Der Präsident:

Vom Regierungsratam
mitBeschlussNr.
Vordem Regierungsrate,

Der Staats chreiber:

reb.1397

genehmigt:

t
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Art. 1
Geltungsbereich und Bestandteile

Für die Parzelle Kat.Nr. 4706 am Züriweg wird ein privater Gestaltungsplan mit
öffentlich-rechtlicher Wirkung gemäss §§ 83ff PBG festgesetzt. Er setzt sich
zusammen aus den vorliegenden Vorschriften (Akte 2) und dem zugehörigen Plan
im Massstab 1:500 (Akte 1). Als unverbindliche Unterlagen gelten ausserdem das
Modell im Massstab 1:500 (Akte 3) und der Anhang (Akte 4).

Art. 2
Verhältnis zum übergeordneten Recht

Der Gestaltungsplan "Züriweg" basiert auf dem Quartierplan "Züriweg-Lee" vom
22.4.1996 und den darin getroffenen Festlegungen. Im Perimeter des Gestal-
tungsplans "Züriweg" gelten die nachfolgenden Vorschriften. Vorgehendes Recht
bleibt vorbehalten.

Art. 3
Zweck

Der Gestaltungsplan bezweckt, das gestalterische und architektonische Grund-
konzept der Überbauung sicherzustellen, auch falls diese durch verschiedene
Bauherrschaften und zu verschiedenen Zeitpunkten realisiert wird.
Dem Gestaltungsplan liegt ein von den Erben Johannes Vögeli und den beteilig-
ten Architekten ausgearbeitetes Ueberbauungskonzept mit erhöhten
gestalterischen Anforderungen für Arealüberbauungen zugrunde, welches die
Topographie des Grundstückes, die geographische Ausrichtung der Bauten zu
Sonne und Ausblick sowie die Volumetrie der bestehenden Bausubstanz in der
näheren und weiteren Umgebung optimal berücksichtigt. Es schafft fliessende
Uebergänge zu den angrenzenden Wohngebieten mit ihren unterschiedlichen
Ueberbauungscharakteren und ermöglicht auch bei voller Ausnützung gross-
zügigere Freiräume, als dies mit einer Normalbebauung möglich wäre.
Die bestehende Topographie soll nachvollziehbar bleiben, das Revitalisieren der
vorhandenen Gewässer unterstützt werden und der Boden haushälterisch genutzt
werden.

Art. 4
Nutzung der Gebäude

Zulässig sind alle in der Bau- und Zonenordnung vorgesehenen Nutzungen.

Art. 5
Grundmasse der Gebäude

1 Pflichtbaubereiche
Innerhalb bestimmter Baubereiche sind im Plan 1:500 gesonderte Pflichtbaube-
reiche ausgewiesen: Wird in einem solchen Baubereich ein Gebäude errichtet, so
muss dabei der Pflichtbaubereich zur Gänze überbaut werden. Allerdings ist da-
bei ein etappenweises Vorgehen in der Wohnzone W2B erlaubt, sofern die
Teilgebäude so ausgeführt werden, dass ein Weiterbau nicht erschwert wird.



2 Baumasse
Im Perimeter bestehenzwei unterschiedlicheBereiche:talseitseine Zone für Bau-
ten mit höchstensdrei Vollgeschossen(im Plan jeweils gekennzeichnet mit "3"),
hangseits eine Zone mit maximalzwei Vollgeschossen(im Plan jeweils gekenn-
zeichnet mit "2"). Die Grenze zwischendiesen Zonen bildet der siedlungsinterne
Hauptverbindungsweg.
Im zweigeschossigenBereichdürfenGebäude mit einer Baumasse bis insgesamt
19'000m3 erstellt werden;zusätzlichdazu können Besondere Gebäude im Sinne
von §273 PBG mit einer Baumassevon maximal3'800m3 errichtetwerden.
Im dreigeschossigenBereichdürfenGebäude mit einer Baumasse bis insgesamt
31'000m3 erbaut werden; sie können durch besondere Gebäude im Sinne von
§273 PBG ergänzt werden, soferndiese nichtdie Baumasse von 4'650m3 über-
schreiten.
In diesen Baumassen ist die Ausnützungder baulichnicht genutzten Gewässer-
parzelle enthalten.

3 Geschosszahl
In den im Plan 1:500 (Akte 1) mit "2"gekennzeichnetenBaubereichendürfen Bau-
ten mit zwei Vollgeschossen,einem anrechenbaren Untergeschoss und einem
anrechenbaren Dachgeschosserrichtetwerden.
In den mit "3" gekennzeichnetenBaubereichenkönnen Bauten mit maximal drei
Vollgeschossen, einem anrechenbaren Untergeschossund einem anrechenba-
ren Dachgeschosserrichtetwerden.

4 Gebäudehöhen
Im Bereich mit bis zu drei Vollgeschossenbeträgt die maximale Gebäudehöhe
11,4 m, im Bereich mit bis zu zwei Vollgeschossen8,1 m. Bei begehbaren Flach-
dächern dürfen Geländer oder Brüstungenauch als Fassadenverlängerung die
Gebäudehöhe maximal um 1,2m überragen, sofern diese Bauteile nicht
zwingendzur Fassadenkonstruktiongehören.

5 Gebäudevorsprünge
Offene Balkone dürfendie Mantellinienfür Hauptgebäudeauf der Hälfte der Fas-
sadenlänge überragen. Nebengebäude dürfen keine über die Mantellinie hinaus-
ragenden Gebäudevorsprünge aufweisen.

6 Dachformen
Erlaubte Dachformensind Flachdächersowie ebene oder konvex gewölbte Pult-
dächer mit Firstrichtung parallel zur längeren Fassade. Nicht begehbare Flachdä-
cher sind zu begrünen. Giebeldächer sind nicht zulässig. Geneigte Dächer dürfen
keine Dachaufbauten (ausser für Kamine, Abluft, Liftmotoren u.ä.) aufweisen.

7 Parkplätze
Die Parkierung für alle Baubereiche hat im Sinne der Parkplatzverordnung der
Gemeinde Rümlang vom 14. September 1994 zu erfolgen.



Art. 6
Baubereiche mit von den Grundmassen abweichenden Vorschriften

1 Baubereich mit dem Buchstaben A
Im Bereich der im Plan 1:500 (Akte 1) schraffiertenZone A muss der Baukörper
ein offenes EG aufweisen.Die Obergeschossemüssenim EG von Stützen getra-
gen werden, so dass sichzwischendiesen ein loggienartigerAussenraum bildet,
der sich nach Norden,nach Süden und nach Westen zum Platz hin öffnet. Dieser
Aussenraummussöffentlichzugänglichsein.

2 Baubereiche mit dem Buchstaben E
In den Baubereichen E dürfen offene Treppen ins erste Obergeschoss und ins
UntergeschosssowiegeschützteHauseingängeerrichtetwerden. Die Baukörper
dürfen im Obergeschossein gedecktes Eingangspodest,im Erdgeschoss auch
nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäudeteile wie
Windfänge und eingangsbezogeneNebenbauten (für Velos, Kinderwagen,usw.)
aufweisen.

3 Baubereiche mit dem Buchstaben F
Die Baukörper F sind eingeschossigeSockelbauten. Sie können keine Wohn-
nutzungen aufnehmen. Sie haben ein flaches Dach, das dem Erdgeschossder
angrenzenden Hauptbaukörper als Terrasse oder begrünte Gartenfläche
zugeordnet ist undauf der Bergseitestufenlosin das gestaltete Terrain übergeht.
Die Kote der Oberfläche dieser Dachterrasse darf den Fussboden im
Erdgeschossdes angrenzendenHauptbaukörpersnichtüberragen.

4 Baubereiche mit dem Buchstaben G
Die Baukörper G dürfen 1 Vollgeschossund 1 anrechenbares Untergeschoss
aufweisen.. Ihre. fnaxirnale..Höhe, .gemessen. ab Erdgeschossfussboden der
benachbarten Hauptbauten,darf 3m nicht überschreiten. Wenn sie ein Unterge-
schoss haben, darf dieses nicht höher in Erscheinung treten als das
Untergeschoss der zugehörigen Hauptbauten. Abgrabungen entlang der
Fassaden sind - ausser für Treppenabgänge - nicht erlaubt.
Pro-Baubereich ist nur ein Baukörper mit einem über die ganze Länge des Bau-
bereichs gestuft oder schräg durchlaufenden Dach zulässig, der an den gleichen
Fluchten endet wie der zugehörige Hauptbaukörper. Ausnahmen davon bilden
gemäss Plan 1:500 (Akte 1) die talseitigen Zeilenenden an der Erschliessungs-
Strasse ühd. arn. Leeweg: An der •Erschliessungsstrasse dürfen Nebenbau-
körper G kürzer sein als die zugehörigen Hauptbaukörper; am Leeweg dürfen sie
länger sein.
Die Baukörper können als besondere Gebäude im Sinne von §273 PBG, als
offene Hallen und als Räume zum dauernden Aufenthalt von Personen ausge-
führt werden, sofern die Voraussetzungen der Wohn- und Arbeitshygiene erfüllt
sind. Sie können zudem teilweise oder ganz als Pergola ausgeführt werden,
wenn dabei die Primärkonstruktion des durchlaufenden Daches nicht unterbro-
chen wird.



5 Baubereiche mit dem Buchstaben H
Im Baubereich H dürfen Besondere Gebäude im Sinne von §273 PBG errichtet
werden. Sie müssen gleich gross sein und quadratische Grundrisse aufweisen.
Der Abstand zwischen ihnen darf nicht kleiner sein als als die Seitenlänge des
Grundrissquadrats.

6 Baubereiche mit dem Buchstaben N
In den mit dem Buchstaben N bezeichneten Teilen des Umgebungsgestaltungs-
bereiches können besondere Gebäude im Sinne von §273 PBG mit je einer
maximalen Grundfläche von 50m2 errichtet werden. Sie dienen einer Gemein-
schaftsnutzung oder als Spielplatzeinrichtung, jedoch nicht zum dauernden
Aufenthalt von Personen.

7 Baubereich mit dem Buchstaben P
Der Baukörper P darf ein Vollgeschoss und ein anrechenbares Untergeschoss
aufweisen und dient Gemeinschaftsnutzungen. Das Untergeschoss darf auf der
Bergseite nicht mehr als 0,5m über dem gewachsenen Terrain in Erscheinung
treten. Abgrabungen entlang der Fassaden sind - ausser für Treppenabgänge -
nicht erlaubt.

8 Baubereiche mit dem Buchstaben W
In den Baubereichen W können vor den Erdgeschossen der zugehörigen
Hauptbaukörper eingeschossige Baukörper als Zwischenklimazonen wie
Veranden, Pergolen oder Wintergärten ausgeführt werden. Sie sind unbeheizt.
Sie können einzeln pro Wohneinheit auch nachträglich erstellt werden; das
Näher-baurecht wird mittels Dienstbarkeit geregelt. Die Ausmasse dürfen pro
Einzelbaukörper 20m2 Grundfläche und eine maximale Höhe von 5m nicht
überschreiten.

9 Einfahrtsbereiche für Parkgaragen
In den Einfahrtsbereichen für Parkgaragen dürfen Bauten für Zufahrtswarteraum
und Einfahrt in die Tiefgarage und zur Unterbringung von Abfallcontainern errich-
tet werden. Sie dürfen eine Höhe von 1,5m über dem gewachsenen Terrain nicht
überschreiten und sind allgemein möglichst knapp zu dimensionieren.
Die am Leeweg zulässige Garageneinfahrt darf die Notzufahrt in den siedlungs-
internen Hauptverbindungsweg nicht verstellen.

10 Vermessung der Baubereiche
Vor Einreichen eines Baugesuches sind die Baubereiche mit Koordinaten
genauestens zu vermessen.



Art. 7
Gestaltung der Aussenräume

1 Allgemeine Bestimmungen
Allgemein sind Geländeveränderungen auf ein Minimum zu beschränken.
Die Erschliessung für Parkierung und Anlieferung mit Motorfahrzeugen darf nur

über die im Plan 1:500 eingezeichneten Zufahrten und Wege erfolgen. Neben
den im Plan eingezeichneten Wegen dürfen weitere Wege eingerichtet werden,
sofern sie nicht durch motorisierte Fahrzeuge benutzbar sind.

2 Interner Hauptverbindungsweg parallel zum Züriweg
Der zentrale Hauptverbindungsweg in Nord-Südrichtung muss als Notzufahrt
ausgebildet sein.

3 Bepflanzung
1m Umgebungsgestaltungsbereich (gemäss Akte 1) ist die Bepflanzung in natur-
naher Art zu halten, soweit es sich bei diesen Flächen nicht um individuelle
Gärten handelt. Als hochstämmige Bäume dürfen nur einheimische Obst- oder
Laubbäume angepflanzt werden.

Art.
Energieversorgung

Die Versorgung mit Energie hat auf möglichst umweltschonende Art zu erfolgen;
es ist deshalb Erdgas zu verwenden. Vorbehalten bleibt eine auf erneuerbaren
Ressourcen basierende Energieversorgung.

Art. 9
Inkraftsetzung

Der Gestaltungsplan tritt nach der öffentlichen Bekanntmachung der regierungs-
rätlichen Genehmigung in Kraft.


